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Rechtsdienstleistungen aufgrund besonderer
Sachkunde Registrierung von Personen die
Rechtsdienstleistungen in einem auslandischen
Recht erbringen
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Wenn Sie geschaftsmaRig aulRergerichtliche Rechtsdienstleistungen in einem

auslandischen Recht erbringen wollen, missen Sie sich registrieren und im
Rechtsdienstleistungsregister eintragen lassen.

Basisinformationen

Wer aul3ergerichtliche Rechtsdienstleistungen in einem auslandischen Recht erbringen
will, muss sich bei der zustéandigen Stelle registrieren lassen. Sie mussen personlich
geeignet und zuverlassig sein. Wichtige Mal3stabe fur die erforderliche Zuverlassigkeit
sind das Vorleben (insbesondere etwaige Straftaten) und die wirtschaftlichen Verhaltnisse.
Weiterhin bendtigen Sie einen Nachweis besonderer Sachkunde (theoretisch und
praktisch) in den entsprechenden Rechtsgebieten. Eine Berufshaftpflichtversicherung mit
einer Mindestversicherungssumme von 250.000,00 Euro fiir jeden Versicherungsfall ist
abzuschliel3en. Registriert werden kénnen natirliche und juristische Personen sowie
Gesellschaften ohne Rechtspersonlichkeit. Der Antrag kann auf einen oder mehrere der
oben genannten Rechtsgebiete beschrankt werden. Die Registrierung kann, wenn dies
zum Schutz der Rechtsuchenden oder des Rechtsverkehrs erforderlich ist, von
Bedingungen abhangig gemacht oder mit Auflagen verbunden werden.

Voraussetzungen

o Personliche Eignung und Zuverlassigkeit,

o theoretische und praktische Sachkunde in dem Bereich oder Teilbereich des § 10 Abs.
1 RDG, in denen die Rechtsdienstleistungen erbracht werden sollten

o eine Berufshaftpflichtversicherung,

o Juristische Personen und Gesellschaften ohne Rechtspersdnlichkeit miissen
mindestens eine natirliche Person benennen, die alle erforderlichen
Voraussetzungen erfullt (qualifizierte Person).
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o Die qualifizierte Person muss in dem Unternehmen dauerhaft beschéftigt, in allen
Angelegenheiten, die Rechtsdienstleistungen des Unternehmens betreffen,
weisungsunabhéngig und weisungsbefugt sowie zur Vertretung nach auf3en
berechtigt sein.

Ablauf

Sie beantragen die Registrierung im Rechtsdienstleistungsregister im Bereich der
Rechtsdienstleistungen in einem auslandischen Recht und reichen den Antrag zusammen
mit den weiteren Unterlagen bei der zustandigen Stelle ein.

Die zustandige Stelle prift hren Antrag. Sobald samtliche Voraussetzungen erfullt und
samtliche Nachweise erbracht sind, nimmt die zustandige Behorde die Registrierung vor
und veranlasst ihre Offentliche Bekanntmachung im Rechtsdienstleistungsregister. Sie
erhalten einen Bescheid dariiber, ob die Registrierung erfolgt ist.

Weitere Hinweise

Untersagung:

Personen oder Vereinigungen nach 88 6, 7 Abs. 1 und 8 8 Abs. 1 Nr. 4 und 5 RDG kann
die Erbringung von Rechtsdienstleistungen fir langstens finf Jahre dann untersagt
werden, wenn dauerhaft unqualifizierte Rechtsdienstleistungen zum Nachteil der
Rechtssuchenden erbracht werden.

o Rechtsdienstleistungsregister und 6ffentliche Bekanntmachung:

Gemal § 16 RDG wird ein l&anderibergreifendes Rechtsdienstleistungsregister
eingerichtet. Dieses dient der unentgeltlichen Information der Rechtssuchenden, der
Personen, die Rechtsdienstleistungen anbieten, des Rechtsverkehrs und weiterer
offentlicher Stellen. Im Rechtsdienstleistungsregister werden Personen, denen
Rechtsdienstleistungen in einem oder mehreren der in § 10 Abs. 1 RDG genannten
Bereiche oder Teilbereiche (Inkassodienstleistungen, Rentenberatung und
Rechtsdienstleistungen in einem auslandischen Recht) erlaubt sind, und Personen oder
Vereinigungen, denen die Erbringung von Rechtsdienstleistungen nach 8 9 Abs. 1 RDG
bestandskraftig untersagt wurde, 6ffentlich bekanntgemacht. Die 6ffentliche
Bekanntmachung nach § 16 Abs. 3 S. 1 RDG erfolgt mehrmals taglich durch eine zentrale
Veroffentlichung aller Registrierungsbehoérden auf diesen Seiten. Eine Léschung der
offentlich bekanntgemachten Daten erfolgt bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 17
RDG.

Rechtsbehelf/-mittel:

Widerspruch binnen eines Monats
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Bendétigte Unterlagen

o

o

o

o

Ein ausgefulltes Antragsformular auf Registrierung nach dem
Rechtsdienstleistungsregister, gegebenenfalls nebst Anlage.

Die Formulare finden Sie unter Justizportal des Bundes und der Lander
(rechtsdienstleistungsregister.de).

Zusammenfassende Darstellung des beruflichen Ausbildungsgangs und der
bisherigen Berufsausibung.

Fuhrungszeugnis (Belegart 0)

Erklarung,

ob ein Insolvenzverfahren gegen die antragstellende Person lauft oder in den letzten
3 Jahren vor Antragstellung eine Eintragung in das Schuldnerverzeichnis erfolgt ist.

Unterlagen zum Nachweis der theoretischen (8 2 RDV) und praktischen (§ 3 RDV)
Sachkunde:

Rechtsdienstleistungen in einem auslandischen Recht erfordern besondere
Sachkunde in dem auslandischen Recht oder in den Teilbereichen des auslandischen
Rechts, fur die eine Registrierung beantragt wird. Im Bereich der
Rechtsdienstleistungen in einem auslandischen Recht wird die theoretische
Sachkunde in der Regel durch das Zeugnis einer ausléndischen Behdrde dartber
nachgewiesen, dass die zu registrierende Person in dem auslandischen Land
rechtmallig zur Austibung des Rechtsanwaltsberufs oder eines vergleichbaren
rechtsberatenden Berufs niedergelassen ist oder war.

Zum Nachweis der theoretischen Sachkunde genigt auch das Abschlusszeugnis
einer auslandischen Hochschule Uber den erfolgreichen Abschluss eines
Studiengangs, der nach Umfang und Inhalten den in Abs. 1 S. 3 RDV genannten
Studiengangen entspricht. Ist der Antrag auf einen Teilbereich beschrankt, so gentgt
zum Nachweis der theoretischen Sachkunde das Zeugnis einer auslandischen
Behorde dariiber, dass die zu registrierende Person in dem auslandischen Staat
rechtmallig zur Austibung eines Berufs, der den beantragten Teilbereich umfasst,
niedergelassen ist oder war.

Der Nachweis der Sachkunde in einem auslandischen Recht erstreckt sich nur auf
das Recht, auf das sich die vorgelegten Zeugnisse beziehen.

= Zum Nachweis der praktischen Sachkunde genlgt auch das Zeugnis einer
auslandischen Behérde dariiber, dass die zu registrierende Person in dem
auslandischen Land rechtméalig zur Ausiibung des Rechtsanwaltsberufs oder
eines vergleichbaren rechtsberatenden Berufs niedergelassen ist oder war.
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= Eine Berufshaftpflichtversicherung mit einer Mindestversicherungssumme von
250.000 Euro fur jeden Versicherungsfall.

Im Falle von juristischen Personen oder Gesellschaften ohne
Rechtspersoénlichkeit:

Die oben genannten Nachweise mit Ausnahme der Berufshaftpflichtversicherung
mussen fir jede qualifizierte Person gesondert beigebracht werden. Zusétzlich muss
fur jede qualifizierte Person nachgewiesen werden, dass sie die Voraussetzungen
nach 8 12 Abs. 4. S. 2 RDG erfullt. Fur folgende Punkte sind deswegen Nachweise zu
erbringen:

= = Dauerhafte Beschaftigung im Unternehmen
= Weisungsunabhangigkeit und Weisungsbefugnis
= Vertretungsberechtigung im Aul3enverhaltnis.

Zustandige Stellen

- Bundesamt fiir Justiz (BFJ) | Rechtsdienstleistungsregister

= +49 228 99 410 40 Zentrale Rufnummer
= Adenauerallee 99-103, 53113 Bonn

= Website

» rdg@bfj.bund.de

Gebiihren | Kosten

Die Gebihren fur Angelegenheiten nach dem Rechtsdienstleistungsgesetz bestimmen
sich nach 8§ 1 Abs. 2 Nr. 3 des Justizverwaltungskostengesetzes.

150,00 EUR Nr. 1110 Registrierung nach dem RDG. Bei Registrierung einer juristischen
Person oder einer Gesellschaft ohne Rechtspersonlichkeit wird mit der Gebuhr auch die
Eintragung einer qualifizierten Person in das Rechtsdienstleistungsregister abgegolten.
150,00 EUR Nr. 1111 Eintragung:

Eintragung einer qualifizierten Person in das Rechtsdienstleistungsregister, wenn die
Eintragung nicht durch die Geblhr 1110 abgegolten ist (je Person)

75,00 EUR Nr. 1112 Widerruf oder Riicknahme der Registrierung.

Fristen & Bearbeitungsdauer

Welche Fristen sind zu beachten?

Die Ausibung einer Tatigkeit nach dem Rechtsdienstleistungsregister darf grundséatzlich
erst nach Registrierung erfolgen. Antragsfristen zur Registrierung bestehen nicht.
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https://www.service.bremen.de/visitenkarte/bundesamt-fuer-justiz-bfj-rechtsdienstleistungsregister-196056
https://www.bundesjustizamt.de/DE/Home/Home_node.html
mailto:rdg@bfj.bund.de

Wie lange dauert die Bearbeitung?

Circa 4 Wochen ab Eingang der vollstandigen Unterlagen.

Uber den Antrag ist innerhalb einer Frist von 3 Monaten zu entscheiden.

Rechtsgrundlagen

8 10 Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG)
8 11 Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG)
8§ 12 Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG)
8 13 Abs. 1 Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG)

o

o

o

o

Weitere Informationen

o Rechtsdienstleistungsreqgister beim Bundesamt fur Justiz (BfJ)

Aktualisiert am 20.03.2025
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https://www.gesetze-im-internet.de/rdg/__10.html
https://www.gesetze-im-internet.de/rdg/__11.html
https://www.gesetze-im-internet.de/rdg/__12.html
https://www.gesetze-im-internet.de/rdg/__13.html
https://www.bundesjustizamt.de/DE/Themen/ZentraleRegister/Rechtsdienstleistungsregister/Rechtsdienstleistungsregister_node.html

	 Rechtsdienstleistungen aufgrund besonderer Sachkunde Registrierung von Personen die Rechtsdienstleistungen in einem ausländischen Recht erbringen 
	Basisinformationen
	Voraussetzungen

	Ablauf
	Weitere Hinweise

	Benötigte Unterlagen
	Zuständige Stellen
	Bundesamt für Justiz (BFJ) | Rechtsdienstleistungsregister

	Gebühren / Kosten
	Fristen & Bearbeitungsdauer
	Welche Fristen sind zu beachten?
	Wie lange dauert die Bearbeitung?

	Rechtsgrundlagen
	Weitere Informationen


